Gastspielvertrag

zwischen

………………………………..…………………………………………………………………………

(nachfolgend Veranstalter genannt)

und

Doktor Rost

c/o Veranstaltungsorganisation M. Teo Uhlmann, Naunhofer Straße 59, 04299 Leipzig

(nachfolgend Band genannt)

1. Gegenstand

Der Veranstalter verpflichtet die Band zum Auftritt

am …………..……………….

Auftrittsort …………………………………………………………………………………

2. Gage

Die Band erhält vom Veranstalter für die unter 1. zu erbringende Leistung eine Gage in Höhe von ………… € (in Worten ………………………………………………Euro).

Die Band ist kein Wirtschaftsunternehmen im Sinne des Handelsgesetzes, besitzt keine Eintragung im Handelsregister und ist daher auch nicht vorsteuerabzugsberechtigt. Ausgaben für Mehrwertsteuer entstehen dem Veranstalter damit nicht.

Die Auszahlung der Gage erfolgt in bar im Anschluss an den Auftritt der Band.

3. Technik

Für die Veranstaltung stellt ……………………………. eine den Veranstaltungsräumen und der Bühne angemessene Beschallungs- und Lichtanlage. Die Band stellt die erforderliche Bühnenbackline.

4. Aufbau und Soundcheck

Für beide Vertragspartner ist der nachfolgende Zeitplan bindend:

Aufbau 

ab
……………………
Uhr

Soundcheck 

von
……………………
Uhr bis ……………………
Uhr

Einlass


……………………
Uhr

Veranstaltungsbeginn
……………………
Uhr

Auftritt Band 

von
……………………
Uhr bis ……………………
Uhr

Veranstaltungsende

……………………
Uhr

Abbau 


bis
……………………
Uhr

5. Versorgung

Der Veranstalter stellt auf seine Kosten ein angemessenes Catering, bestehend aus je einer Mahlzeit sowie Freigetränken für die Mitglieder der Band.

5. Sonstiges

Die Gebühren für die Aufführungsrechte der GEMA führt der Veranstalter ab.

Bei Nichteinhalten der Vertragsbedingungen durch die Band (z.B. Spielzeit, Anfangszeit, etc.) ist der Veranstalter berechtigt, die Gage bis zu 50% zu kürzen.

Mündliche Absprachen zu diesem Vertrag sind wie folgt getroffen:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Beide Vertragspartner vereinbaren Stillschweigen über die getroffenen Vereinbarungen.

Änderungen des Vertrages bedürfen der Schriftform. 

6. Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, bleibt der Vertrag im Übrigen unberührt. Die Vertragspartner verpflichten sich für diesen Fall schon jetzt, anstelle der unwirksamen eine solche wirksame Bestimmung zu vereinbaren, die dem Gewollten im wirtschaftlichen Sinne am nächsten kommt.

7. Rechtliche Grundlagen

Beide Vertragspartner erklären, zu rechtsverbindlichen Unterschriften berechtigt zu sein. Durch ihre rechtsverbindliche Unterschrift erkennen die Vertragspartner den Vertrag an.

Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist ausschließlich Leipzig, soweit gesetzlich nicht ein anderer Gerichtsstand zwingend vorgeschrieben ist. Dieser Vertrag besteht aus zwei Seiten.

…………………………………………….

…………………………………………….

Ort, Datum, Unterschrift



Ort, Datum, Unterschrift

Veranstalter





Band



